
Amtsblatt der Gemeinde Rosenbach 

Nr. 05    Donnerstag, 30. April 2015  22. Jahrgang 

In diesem Gemeindeblatt erfahren Sie unter anderem:

- Bürgermeister- und Landratswahl am 07. Juni   Seite 4+6 

Die Gemeinde Rosenbach zum 3. Mal auf 
der Konventa vertreten

Die Gäste interessierten sich u.a. für Baugrundstücke und das umfangreiche Rad- und 
Reitwegenetz in Rosenbach

      Rosenbacher 
        Gemeindeblatt 



Aus der Gemeinderatssitzung am 21.04.2015 

Beratung und Beschlussfassung zum Bauantrag 
der SOWAG mbH 

Die SOWAG plant die Trinkwasserleitung zwischen den 
Grundstücken Umgehungsstraße Nr. 10 und 12 zu 
erneuern. In diesem Bereich verläuft die Leitung zurzeit 
direkt über die Wohngrundstücke. Nach kurzer 
Beratung, stimmte der Gemeinderat der Erteilung des 
gemeindlichen Einvernehmens für das Vorhaben zu. 

Beratung und Beschlussfassung zur Vergabe von 
Bauleistungen 

Die Gemeinde erhielt im März den Fördermittelbescheid 
für die Erneuerung der Stützmauer „An der Dorfaue“. 
Die öffentliche Ausschreibung ist erfolgt. Der 
Gemeinderat bevollmächtigt deshalb den Bürgermeister, 
im Rahmen des gültigen Haushaltsplanes, die 
Baumaßnahme zu vergeben. Die Vergabe ist auf der 
Grundlage der VOB durchzuführen. Die 
Bevollmächtigung schließt alle eventuell notwendigen 
Nachträge im Rahmen des Haushaltes ein. Der 
Baubeginn ist für Ende Mai / Anfang Juni geplant. 

Information und Beratung zur 
feuerwehrtechnischen Ausstattung 

Der Mannschaftstransportwagen (MTW) der Ortsfeuer-
wehr Bischdorf musste auf Grund erheblicher 
technischer Mängel stillgelegt werden. Das Fahrzeug ist 
Baujahr 1996 und hat eine Laufleistung von 
284.820 km. Die Reparaturkosten würden ca. 7.000 € 
betragen. Nach Prüfung aller möglichen Varianten 
entschied sich der Gemeinderat für die Anschaffung 
eines gebrauchten Fahrzeuges zum Preis der 
veranschlagten Reparaturkosten. 

Information zu Bauvorhaben des Landesamtes für 
Straßenbau und Verkehr (LASuV) 

Das LASuV plant im Ortsteil Herwigsdorf auf zwei 
Straßenabschnitten die Entwässerung und die Straße zu 
erneuern. Dies sind die Abschnitte Dorfstraße Nr. 65 bis 
Nr. 72 sowie Dorfstraße Nr. 99 bis Nr. 109. Gleichzeitig 
läuft die Planung für die Stützmauer im Bereich 
Dorfstraße 110. Es ist vorgesehen, beide Abschnitte 
zeitgleich beginnend Anfang September unter 
Vollsperrung zu realisieren. Die Bauzeit beträgt ca. 
12 Wochen. Im Vorfeld wird es eine Erweiterung der 
Ausweichstellen am Stadtweg geben, da diese Straße die 
einzige innerörtliche Umleitungsmöglichkeit ist. 

Information!!! 
Die Gemeinde beabsichtigt ab 2016 den als 
Flächennaturdenkmal ausgewiesenen Hammer-
mühlteich an der Niederhofstraße zu verpachten. 
Interessenten können einen schriftlichen Antrag mit 
Nutzungskonzept bis zum 19. Mai 2015 bei der 
Gemeindeverwaltung einreichen. 

Veranstaltung 
� Die nächste Gemeinderatssitzung findet am 

Donnerstag, den 21.05.2015 um 19.30 Uhr im 
Gemeindeamt OT Herwigsdorf, Steinbergstraße 1 
statt. 

Bekanntmachung 
 

� Das Mitteilungsblatt für den Monat Juni erscheint am 
 30.05.2015. 
 Redaktionsschluss ist der 22.05.2015 
    

� Termine Abfallentsorgung 
 Gelbe Tonne: Donnerstag, 07. Mai 2015 
 Blaue Tonne: Dienstag, 02. Juni 2015 

Schadstoffmobil:
OT Herwigsdorf / Parkplatz Gemeindeamt 
Dienstag, 26.05.2015 / 11.30 Uhr – 12.00 Uhr 
OT Bischdorf / Feuerwehrdepot 
Dienstag, 26.05.2015 / 12.30 Uhr – 13.00 Uhr 

    

� Sirenenprobelauf 
 Mittwoch, 06.05.2015 um 15.00 Uhr 
    

� Der Bürgerpolizist informiert: 

 Sprechstunden im Gemeindeamt, Steinbergstr. 1  
 Donnerstag, 28.05.2015  14.00 Uhr – 16.00 Uhr 

 Meine Erreichbarkeit:  
 Polizeirevier Zittau / Oberland , Standort Löbau  
 Bürgerpolizist, POM Großer  
 Clara-Zetkin-Straße 1a, 02708 Löbau  
 Tel.: 03585 865228 oder 0341/346270159  
 

 

Verantwortlich für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes: 

R. Höhne - Bürgermeister 
Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, 
02708 Rosenbach  
Tel.: 0 35 85 / 83 27 03  Fax: 0 35 85 / 86 25 24 
E-Mail:   info@gemeinde-rosenbach.de
Homepage: www.gemeinde-rosenbach.de

Öffnungszeiten:
 Dienstag          9.00 –11.30 Uhr/13.00 – 16.00 Uhr  
 Bürgermeistersprechstunde        14.00 – 16.00 Uhr
               (nur nach Vereinbarung) 
 Donnerstag      9.00 –11.30 Uhr/13.00 – 18.00 Uhr 
 Bürgermeistersprechstunde        14.00 – 18.00 Uhr
 

Achtung!!! 
Der alte Sportplatz im OT Bischdorf wird 
zunehmend zur Müllablagerung genutzt. Aus 
diesem Grund wird das Hexenfeuer 2016 an einem 
anderen, noch zu bestimmenden Platz, stattfinden. 
Das Ablagern von Baumverschnitt ist somit 
ebenfalls untersagt. 

Neue Ansichtskarten!!! 
Ab sofort sind in der Gemeindeverwaltung, der 
Baumschule Neumann und der Einkaufsquelle 
Birgit Bielß 2 verschiedene Ansichtskarten von 
Rosenbach zum Preis von 0,50 € / Stück erhältlich. 



Bekanntmachung der Haushaltssatzung der Gemeinde Rosenbach für das Haushaltsjahr 2015 
Aufgrund von § 74 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der jeweils geltenden Fassung hat der 
Gemeinderat in der Sitzung am 19.03.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen: 

§ 1 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden 
Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird: 
im Ergebnishaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf  1.923.670 EUR 
- Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf  2.160.130 EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) auf   -236.460 EUR 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren auf                0 EUR 
- Saldo aus den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung von Fehlbeträgen 
   des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes ordentliches Ergebnis) auf    -236.460 EUR 

- Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf                0 EUR 
- Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf                0 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen (Sonderergebnis) auf                0 EUR 

- Betrag der veranschlagten Abdeckung von Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren auf                0 EUR 
- Saldo aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen einschließlich der Abdeckung                0 EUR 
  Fehlbeträgen des Sonderergebnisses aus Vorjahren (veranschlagtes Sonderergebnis) auf 

- Gesamtbetrag des veranschlagten ordentlichen Ergebnisses auf   -236.460 EUR 
- Gesamtbetrag des Sonderergebnisses auf                0 EUR 
- Gesamtergebnis auf   -236.460 EUR 
im Finanzhaushalt mit dem 
- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.923.670 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.842.410 EUR 
- Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf  aus laufender Verwaltungstätigkeit als Saldo der Gesamtbeträge 
  der Einzahlungen und Auszahlungen der laufenden Verwaltungstätigkeit auf       81.260 EUR 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf      168.210 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     250.800 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf     -82.590 EUR 
- Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag als Saldo aus dem Zahlungsmittelüberschuss oder 
   -fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo der Gesamtbeträge der Einzahlungen 
    und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf       -1.330 EUR 

- Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf                0 EUR 
- Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     -36.450 EUR 
- Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf     -36.450 EUR 

- Saldo aus Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und Saldo der Einzahlungen und 
   Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit als Änderung des Finanzmittelbestandes auf     -37.780 EUR 

festgesetzt. 
§ 2 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 
wird auf                0 EUR 
festgesetzt. 

§ 3 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen, der in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf                0 EUR 
festgesetzt  

§ 4 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch 
genommen werden darf, wird auf     300.000 EUR 
festgesetzt. 

§ 5 
Die Hebesätze werden wie folgt festgesetzt: 
für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf            290  v.H. 
für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf             400 v.H. 
für die Gewerbesteuer auf             390 v.H. 

Rosenbach, den 14.04.2015 

Höhne 
Bürgermeister  (Siegel) 

Hinweis: 
Eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Sächsischen Gemeindeordnung beim Erlass der Satzung kann nur innerhalb eines Jahres nach der Bekanntmachung 
dieser Satzung unter Bezeichnung des Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeindeverwaltung geltend gemacht werden. 
Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Nach Ablauf dieser Frist gilt 
die Satzung als von Anfang an zustande gekommen. 

Öffentliche Auslegung: 
Der Haushaltsplan 2015 liegt vom 04.05.2015 bis 11.05.2015 während der üblichen Dienststunden in der Gemeindeverwaltung OT 
Herwigsdorf zur öffentlichen Einsichtnahme aus. 
Die Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Bescheid vom 10.04.2015 die Rechtmäßigkeit der Satzung bestätigt. 



Öffentliche Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die 

Wahl zum Bürgermeister und Landrat in der Gemeinde Rosenbach am Sonntag, 07. Juni 2015 
(ggf. zweiter Wahlgang am 28. Juni 2015) 

1. Das Wählerverzeichnis für die Wahlbezirke der Gemeinde 
Rosenbach wird in der Zeit vom 18. bis 22. Mai 2015 während 

folgender Sprechzeiten in der Gemeindeverwaltung Rosenbach, 
Steinbergstraße 1  
Montag:  09.00 bis 11.30 Uhr 
Dienstag: 09.00 bis 11.30 und 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch: 09.00 bis 11.30 Uhr 
Donnerstag: 09.00 bis 11.30 und 14.00 bis 18.00 Uhr
Freitag:  09.00 bis 11.30 Uhr 
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. 

Jeder Wahlberechtigte hat das Recht, Einsicht in das 
Wählerverzeichnis zu nehmen, um die Richtigkeit und 
Vollständigkeit der zu seiner Person eingetragenen Daten zu 
überprüfen.  

Die Einsichtnahme kann sich auch auf die Eintragung anderer 
Personen erstrecken, wenn derjenige, der Einsicht nehmen 
möchte, Tatsachen glaubhaft gemacht hat, aus denen sich die 
Unrichtigkeit des Wählerverzeichnisses hinsichtlich dieser 
Personen ergeben kann. Die Einsichtnahme in Daten anderer 
Personen ist ausgeschlossen, wenn für diese im Melderegister 
eine Auskunftssperre gemäß § 34 des Sächsischen 
Meldegesetzes eingetragen ist. Innerhalb der Frist zur 
Einsichtnahme ist die Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis 
und das Anfertigen von Auszügen aus dem Wählerverzeichnis 
durch Wahlberechtigte zulässig, soweit dies im Zusammenhang 
mit der Prüfung des Wahlrechts einzelner bestimmter Personen 
steht. Die Auszüge dürfen nur für diesen Zweck verwendet und 
unbeteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht werden. 

Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen 
ist oder einen Wahlschein hat. 

Für einen ggf. erforderlich werdenden zweiten Wahlgang wird 
dasselbe Wählerverzeichnis benutzt; eine nochmalige Auslegung 
findet nicht statt. 

2. Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrichtig 
oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtnahmefrist, 
spätestens bis zum 22. Mai 2015, 11.30 Uhr bei der 

Gemeindeverwaltung Rosenbach, Steinbergstraße 1, einen 
Antrag auf Berichtigung des Wählerverzeichnisses stellen. 
Der Antrag auf Berichtigung ist schriftlich oder zur Niederschrift 
zu stellen. Soweit die behaupteten Tatsachen nicht offenkundig 
sind, hat der Antragsteller die erforderlichen Beweismittel 
beizubringen. 

Für das Berichtigungsverfahren gelten die Bestimmungen des 
Kommunalwahlgesetzes sowie der Kommunalwahlordnung des 
Freistaates Sachsen. 

3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten bis spätestens zum 17. Mai 2015 eine 
Wahlbenachrichtigung. 

Sie gilt auch für einen ggf. erforderlich werdenden zweiten 
Wahlgang; neue Wahlbenachrichtigungen werden grundsätzlich 
nicht versandt. 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis 
eingetragen werden und die bereits einen Wahlschein und 
Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.  
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, 
wahlberechtigt zu sein, muss einen Antrag auf Berichtigung  des 
Wählerverzeichnisses stellen, um nicht Gefahr zu laufen, dass 
das Wahlrecht nicht ausgeübt werden kann. 

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des zuständigen 
Wahlgebiets oder durch Briefwahl wählen.

5. Einen Wahlschein erhalten auf Antrag 

5.1. die in das Wählerverzeichnis eingetragenen 
Wahlberechtigten, 

5.2. die nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten, 

a) wenn sie nachweisen, dass sie ohne ihr Verschulden 
versäumt haben, rechtzeitig die Berichtigung des 
Wählerverzeichnisses zu beantragen, 

b) wenn ihr Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf 
der Frist zur Einsichtnahme entstanden ist oder 

c) wenn ihr Wahlrecht im Beschwerdeverfahren festgestellt 
worden ist. 

d)  

Der Wahlscheinantrag kann gemeinsam für die Wahl am  
07. Juni 2015 und für den evtl. zweiten Wahlgang am 28. Juni 
2015 gestellt werden. 

5.3. Wahlscheine können beantragt werden: 
- von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten 

Personen bis zum 05. Juni 2015, 16.00 Uhr (bei evtl. zweiten 
Wahlgang bis zum 26. Juni 2015, 16.00 Uhr) ; 

- von nicht in das Wählerverzeichnis eingetragenen wahl-
berechtigten Personen aus den vorstehend unter Nr. 5.2., 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen bzw. von Personen, 
die bei nachgewiesener plötzlicher Erkrankung den Wahlraum 
nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen 
können, noch am Wahltag, bis 15.00 Uhr bzw. am Tag des 
zweiten Wahlganges bis 15.00 Uhr. 

Verlorene und nicht rechtzeitig zugegangene Wahlscheine 
werden nicht ersetzt. 

Versichern Wahlberechtigte glaubhaft, dass ihnen der beantragte 
Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihnen bis Samstag,  
06. Juni 2015 bzw. bei einem evtl. zweiten Wahlgang bis 
Samstag, 27. Juni 2015, jeweils 12.00 Uhr ein neuer Wahlschein 
erteilt werden.  

5.4. Wahlscheinanträge können bei der Gemeindeverwaltung 
Rosenbach, Steinbergstraße 1, 02708 Rosenbach zu den o. 
g. Sprechzeiten schriftlich oder mündlich gestellt werden. In dem 

Antrag sind die Anschrift des Wahlberechtigten sowie sein 
Geburtsdatum bzw. die laufende Wählerverzeichnisnummer, 
unter der er eingetragen ist, anzugeben. Die Schriftform gilt auch 
durch Telefax, Telegramm oder E-Mail als gewahrt. Eine 
telefonische Antragstellung ist unzulässig.  

Holt der Wahlberechtigte persönlich den Wahlschein und die 
Briefwahlunterlagen ab, so kann er auch die Briefwahl an Ort und 
Stelle ausüben. Die Abholung von Wahlscheinen und 
Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage 
einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird und die 
bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte 
vertritt; dies hat die bevollmächtigte Person vor Empfangnahme 
der Unterlagen der Gemeinde gegenüber schriftlich zu 
versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.  

6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte gleichzeitig: 
- je einen amtlichen Stimmzettel für die Bürgermeister- bzw. 

Landratswahl 
- einen amtlichen Stimmzettelumschlag für die Briefwahl 
- einen freigemachten, amtlichen Wahlbriefumschlag, auf dem 

die vollständige Anschrift des Vorsitzenden des 
Gemeindewahlausschusses, die Bezeichnung der 
Ausgabestelle des Wahlscheines, die Wahlscheinnummer 
und der zuständige Wahlbezirk angegeben sind sowie 

- ein Merkblatt zur Briefwahl. 

7. Wer durch Briefwahl wählt, muss den verschlossenen 
amtlichen Wahlbrief mit dem Stimmzettelumschlag und den darin 
befindlichen Stimmzetteln sowie dem unterschriebenen 
Wahlschein so rechtzeitig an die jeweils darauf angegebene 
Anschrift versenden, dass die Unterlagen dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr bzw. am Tag des zweiten Wahlganges 
bis 18.00 Uhr eingehen. Wahlbriefe werden im Bereich der 

Deutschen Post AG als Standardbriefe ohne besondere 
Versendungsform unentgeltlich für den Wähler befördert. Der 
Wahlbrief kann auch an der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

Nähere Hinweise sind dem Merkblatt, das mit dem 
Briefwahlunterlagen übergeben wird, zu entnehmen. 

Rosenbach, 30. April 2015  Höhne 
     Bürgermeister
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Die Schulanmeldung für die kommende Klasse 1

findet an unserer Schule wie folgt statt: 

Montag, 07.09.15    10.00 Uhr – 17.00 Uhr 

Dienstag, 08.09.15 13.00 Uhr – 16.00 Uhr  

Kinder, die bis zum 30.06.2016 das sechste 
Lebensjahr vollenden, sind durch die 
Erziehungsberechtigten anzumelden.  
Kinder, die das sechste Lebensjahr später 
vollenden, können angemeldet werden.

Bei der Anmeldung ist die Geburtsurkunde 
vorzulegen. 

Freiwillige Feuerwehr Rosenbach 

Ortsfeuerwehr Bischdorf 
Freitag, 08.05.2015 20.00 Uhr im Depot 
 Wasserentnahmestellen Hydranten 
 Einsatzbekleidung 

Ortsfeuerwehr Herwigsdorf   
Freitag, 08.05.2014 19.30 Uhr im Depot  
 Taktische Vorgehen beim Schornsteinbrand 

Jugendfeuerwehr 
Freitag, 08.05.2015 17.00 Uhr in Herwigsdorf 
 Training Löschangriff 

Freitag, 15.05.2015 17.00 Uhr in Herwigsdorf 
 Eisrettung 

Medizinische Mitteilung 
    

����    Zahnarztpraxis Falkenberg; 
 Tel.: 0 35 85 / 40 05 38 

Tag der offenen Tür am 06.05.2015! 
mit großem Gewinnspiel 

Liebe Patientinnen und Patienten, 

wir laden Sie ganz herzlich zu unserem Tag der offenen 
Tür der Zahnarztpraxis Dipl.-Stomat. Beate 
Falkenberg am Mittwoch, den 06. Mai ab 14:00 Uhr 
ein. 
Sie haben die Möglichkeit, die Zahnarztpraxis zu 
erkunden. Zusätzlich wird für Ihr leibliches Wohl 
gesorgt und für Kinder sind kleine Spiele vorbereitet. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch und interessante 
Gespräche mit Ihnen.  

Am Sonnabend, den 09.05.2015 und Sonntag, den 
10.05.2015 haben wir in der Zeit von 9:00 Uhr bis 11:00 
Uhr Bereitschaftsdienst. 
Am Freitag, den 15.05.2015 bleibt die Praxis wegen 
Urlaub geschlossen. 
Vom 01.06.2015 bis 12.06.2015 haben wir Urlaub. 
Schmerzpatienten wenden sich bitte an die 
Zahnarztpraxis Krüger.  
Bitte vereinbaren Sie notwendige Termine telefonisch 
unter der Nummer: 035875/60277.  

Ihr Praxisteam der Zahnarztpraxis Falkenberg 
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Unser Wandertag am 06.05.2015 führt 
uns nach Liberec. Die Abfahrt erfolgt 

um 7.45 Uhr ab der Schule in Herwigsdorf 
und zurück fahren wir lt. Absprache. 
Ich bitte um rechtzeitige Anmeldung 
(bei Frau Noack Tel. 03585/832448) 

���� ���� ����  ���� ���� ����

Der Seniorentreff findet am 
Dienstag, den 19.05.2015 um 14.30 Uhr 

in der Herwigsdorfer Schule statt.  

���� ���� ����  ���� ���� ����

Die Landfrauen treffen sich am Dienstag,  
den 19.05.2015 um 19.30 Uhr 
in der Herwigsdorfer Schule. 

Thema: Buchlesung  
Unkostenbeitrag: 1,00 € 

Die Landfrauen 
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OT Bischdorf 

am 01.05.  Herr Horst Arndt   zum 80. Geburtstag 
am 03.05.  Herr Günter Neumann    zum 80. Geburtstag 
am 05.05.  Herr Dietmar Krüger   zum 72. Geburtstag  
am 09.05.  Frau Gerlinde Mücklisch  zum 71. Geburtstag 
am 10.05.  Herr Richard Stade   zum 78. Geburtstag 
am 10.05.  Frau Helga Marschner  zum 74. Geburtstag
am 27.05.  Frau Waltraud Tschöpe  zum 95. Geburtstag 
am 27.05.  Herr Walter Scholz   zum 83. Geburtstag 

OT Herwigsdorf 

am 01.05.  Herr Wolfgang Schmidt  zum 70. Geburtstag 
am 04.05.  Frau Waltraud Hoffmann  zum 73. Geburtstag 
am 05.05.  Frau Ursula Weber   zum 72. Geburtstag 
am 07.05.  Herr Helmut Weber   zum 73. Geburtstag 
am 09.05.  Herr Hartmut Klose   zum 70. Geburtstag 
am 10.05.  Frau Gudrun Pfitzner  zum 75. Geburtstag
am 12.05.  Herr Heinz Nutnitschansky  zum 74. Geburtstag 
am 13.05.  Frau Renate Kuntsche   zum 80. Geburtstag 
am 18.05.  Frau Barbara Haarbrandt  zum 82. Geburtstag 
am 19.05.  Herr Wolfgang Heidisch  zum 78. Geburtstag 
am 21.05.  Herr Werner Heinze   zum 76. Geburtstag 
am 29.05.  Frau Gerda Schaarschmidt    zum 88. Geburtstag 
am 30.05.  Frau Helga Kuhn   zum 79. Geburtstag 

Der Hundertjährige prophezeit für Mai  

Zu Beginn des Monats ist es rau, windig und kalt. Schönes, mildes und trockenes Wetter hält bis zum 

14. an. Am 16. kommen die Eisheiligen, die bis zum 28. das Wetter bestimmen. Zum Ende des 

Monats ist es warm und sonnig. 

Bekanntmachung 

Öffentliche Sitzung des 
Gemeindewahlausschusses 

Die öffentliche Sitzung des Gemeindewahlausschusses 
findet am 

Montag, den 11.05.2015 
um 18.30 Uhr 

im Gemeindeamt Rosenbach, Steinbergstraße 1 

statt. 

Tagesordnung: 
 Prüfung und Zulassung der eingereichten 
 Wahlvorschläge zur Bürgermeisterwahl 
, 

Jedermann hat zur Sitzung Zutritt. 

Rosenbach, den 28.04.2015 

gez. Vorsitzende 
des Gemeindewahlausschusses 



Aus dem Leben des Kinderhortes „Gernegroß“ 
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Um diesen Höhepunkt zu feiern, durften die Kinder der 1. bis 4. Klasse sowie die 
Vorschulkinder der Kindertagesstätte „Rotsteinzwerge“ eine Woche lang mit dem 
Mitmachzirkus „Aron“ verbringen. Gemeinsam haben sie täglich, mit Freude und Ehrgeiz, 
trainiert. 

Am 27. März 2015 wurde von den Kindern ein gelungenes Programm für Eltern und Gäste 
aufgeführt, welches mit großartiger Stimmung und viel Applaus vom Publikum angenommen 
wurde. 

Dieses Erlebnis wird uns lange in Erinnerung bleiben. 

Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieser Festwoche beigetragen haben. Ein 
besonderes Dankeschön an unsere Gäste, die uns zum Jubiläum besuchten, uns mit Geschenken 
sowie Geldspenden überraschten. Von den Spenden werden für unseren Schulhort neue 
Trittroller angeschafft. 

Es grüßen alle Hortkinder 

und das Erzieherteam 



Informationen des Landratsamt Görlitz 
Regiebetrieb Abfallwirtschaft 

Fehlbefüllung von Bioabfallbehältern 
In den Bioabfallbehälter gehören kompostierbare Abfälle. Es wurden verstärkt Fehlwürfe wie Folienbeutel, 
Altfolien, Plastikabfälle, Restabfälle, Schuhe, Alttextilien und sogar Elektrogeräte festgestellt. Bio- und 
Küchenabfälle sind nicht in Folienbeuteln verpackt in den Bioabfallbehälter zu entsorgen. Eine Ausnahme 
stellt die Nutzung von kompostierbaren Biobeuteln dar. Nasse, faule und geruchsintensive Küchenabfälle 
können in Zeitungspapier eingewickelt werden.  

In den Bioabfallbehälter gehören:  
Blumen, Eierschalen, Fallobst, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kräuter, Laub, Moos, Obst-, Gemüse- und Salatreste, 
Pflanzenreste, Strauchschnitt, Teebeutel, Teeblätter, Rasenschnitt, Küchen- und Zeitungspapier zum 
Einwickeln. 

Nicht in den Bioabfallbehälter gehören: 
 Alufolien, Kunststoffverpackungen (Gelbe Tonne/Gelber Sack) 
 Restabfälle, Lumpen, Plastikgegenstände, abgekühlte Asche (Restabfallbehälter)  
 Elektrogeräte (Wertstoffhof, Anmeldung über die Sperrmüllkarte)  
 gut erhaltene Alttextilien und Schuhe (Altkleidercontainer, Wertstoffhof) 

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft appelliert an alle betroffenen Haushalte, die Bioabfallbehälter 
ordnungsgemäß zu befüllen. 

Warnung vor illegalen Müllsammlungen 
Sperrmüll, Elektro- und Elektronikschrott richtig entsorgen 

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft möchte auf die Durchführung von illegalen Sammlungen hinweisen. Illegale 
Sammler verteilen verstärkt Wurfzettel an private Haushalte, mit denen von verschiedensten Anbietern unter 
anderen für das kostenfreie Abholen von Elektro-Altgeräten und Sperrmüll geworben wird. Dahinter stecken 
oft Firmen, die ohne ausreichende Sachkunde, Zertifizierung und Genehmigung arbeiten. Der Entsorgungsweg 
der eingesammelten Gegenstände ist oft nicht nachvollziehbar. 

Private Haushalte dürfen den Abfall einem unbekannten oder illegalen Sammler nicht bereitstellen. Es handelt 
sich um Abfälle, die entweder an den ursprünglichen Vertreiber zurückzugeben oder den öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträger und speziell den anerkannten Sammelstellen zu überlassen sind. Altgeräte, die 
unbeaufsichtigt im öffentlichen Raum abgestellt werden, können demontiert und Ihrer Wertstoffe beraubt 
werden. Durch unsachgemäßes Zerstören von Elektrogeräten werden Schadstoffe abgegeben, die die 
Gesundheit und die Umwelt belasten. Diese bestehen zum Teil aus wertvollen Rohstoffen, wie Kupfer oder 
Aluminium, gleichzeitig aber auch aus umwelt- und gesundheitsgefährdenden Stoffen wie Blei, Cadmium und 
Quecksilber. 

Das kostenlose Abholen von Sperrmüll sowie Elektro- und Elektronikschrott kann zweimal jährlich per 
Sperrmüllkarte angemeldet werden. Für die Anmeldung nutzen Sie bitte die Sperrmüllkarten im Abfallkalender 
oder das Onlineformular unter www.abfall-eglz.de (Entsorgungsgebiet Görlitz, Löbau, Zittau) und 
www.negw.de (Entsorgungsgebiet ehemaliger Niederschlesischer Oberlausitzkreis). Gewerbetreibende 
benötigen eine gültige Kundennummer entsprechend des Abfallgebührenbescheides.  

Alternativ können Sie Ihren Sperrmüll mit ausgefüllter Sperrmüllkarte ganzjährig auf den Wertstoffhöfen in 
Niesky, Weißwasser/O.L., Görlitz, Lawalde und Zittau abgeben. Elektro- und Elektronikschrott kann kostenlos 
auf den Wertstoffhöfen ohne Sperrmüllkarte abgegeben werden. Die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der 
Wertstoffhöfe sind auf der Seite 4-6 im Abfallkalender und auf der Homepage unter www.kreis-goerlitz.de
veröffentlicht. Einige Hersteller und Händler von Elektrogeräten nehmen die Geräte ebenfalls zurück.  

Sämtliche Elektrogeräte, die nahezu immer gefährliche Stoffe enthalten, werden hier nach den Bestimmungen 
des Elektrogesetzes ordnungsgemäß erfasst und einer fachgerechten Verwertung zugeführt. 

Hinweise auf Sperrmüllhändler und Schrotthändler, die unberechtigt eine derartige Entsorgung anbieten – 
beispielsweise durch vorherige Ankündigung mit Wurfzetteln in Hausbriefkästen – nehmen die Mitarbeiter des 
Regiebetriebes Abfallwirtschaft des Landkreises Görlitz dankbar entgegen.  

Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel.: 03588 261-716       Fax: 03588 261-750  E-Mail: info@aw-goerlitz.de         www.kreis-goerlitz.de 



Wechsel des EDV-Systems im Regiebetrieb Abfallwirtschaft 
Anlässlich der Umstellung auf ein neues EDV-System können die Mitarbeiter des Regiebetriebes 
Abfallwirtschaft zeitweilig nicht auf die Software zugreifen. 

Um einen reibungslosen Ablauf einschließlich Instandsetzung der neuen Technik zu gewährleisten, ist die 
Nutzung der Software durch die Mitarbeiter vorübergehend vom Donnerstag, den 28. Mai bis Freitag, den 
29. Mai 2015 nicht möglich. Am 01. Juni 2015 können gegebenenfalls noch Einschränkungen auftreten.  
Ab Dienstag, den 02. Juni 2015 ist die EDV-Technik wieder zu den gewohnten Sprechzeiten betriebsbereit.  
Mo., Mi., Fr.      8.30 bis 12 Uhr   Di., Do.      8.30 bis 12 Uhr und 13.30 bis 18 Uhr. 

Die Mitarbeiter des Regiebetriebes Abfallwirtschaft bitten um Ihr Verständnis.  

Regiebetrieb Abfallwirtschaft, Muskauer Straße 51, 02906 Niesky 
Tel.: 03588 261-716       Fax: 03588 261-750  E-Mail: info@aw-goerlitz.de         www.kreis-goerlitz.de 

Einwurfzeiten der Glascontainer 
Mit der Entleerung der Depotcontainer für Glas ist seit dem 01.01.2015 die Firma Bruno Halke & Sohn aus 
Niesky beauftragt. Die beauftragte Firma für die Glasentsorgung stellte mehrfach fest, dass die Aufkleber mit 
den vorgeschriebenen Einwurfzeiten an den Depotcontainern für Glas unsachgemäß entfernt wurden.  

Bitte beachten Sie die aufgedruckten Einwurfzeiten an den Containern, damit es nicht zur Belästigung von 
Anliegern kommt. Die Wertstoffcontainer dürfen werktags in der Zeit von 07.00 bis 20.00 Uhr benutzt werden. 
Die Einwurfzeiten regeln sich nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz. Das Einwerfen von Wertstoffen ist an 
Sonn- und Feiertagen nicht gestattet. Bei Abweichungen in den Ortssatzungen finden Sie die geänderten 
Einwurfzeiten auf den Containern. 

Der Regiebetrieb Abfallwirtschaft appelliert an Beteiligte, das Entfernen der Aufkleber zu unterlassen.  

Haben Sie Fragen oder Anregungen rund um die Entsorgung von Altglas?  
Die Servicenummer zur Betreuung der Glascontainer lautet 0800-0005774. 

Beauftragter Entsorger: Bruno Halke & Sohn 
    Inhaber: Dipl.-Ing. (FH) Michael Halke 
    Bautzener Straße 19, 02906 Niesky 
    Tel.: 03588 205295  E-Mail: Spedition-Halke@t-online.de

Der Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein Herwigsdorf e.V.
lädt am 14.05.2015, ab 10.00 Uhr zur 
Himmelfahrt an der Blockhütte ein. 
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Euer Rassegeflügel- und Kaninchenzüchterverein Herwigsdorf e.V. 





TSV Herwigsdorf 1891 e.V. 

Abteilung Fußball - Ansetzungen im Mai 

Herren: 
Samstag 02.05.2015 15:00 Uhr  

SV Ludwigsdorf 48 - TSV Herwigsdorf 1891 
Samstag 09.05.2015 15:00 Uhr  

TSV Herwigsdorf 1891 - SV Zodel 68 
Samstag 16.05.2015 15:00 Uhr  

SV Schönau-Berzdorf - TSV Herwigsdorf 1891 
Samstag 23.05.2015 15:00 Uhr  

TSV Herwigsdorf 1891 - Herrnhuter SV 

D – Junioren: 
Samstag 02.05.2015 10:30 Uhr 

FC Oberlausitz Neugersd. 2. - TSV Herwigsd. 
Samstag 09.05.2015 10:00 Uhr 

TSV Herwigsd. - SpG TSV 1890 Ruppersdorf 

E – Junioren: 
Samstag 02.05.2015 10:30 Uhr 

TSV Herwigsdorf 1891  2. - Ostritzer BC 
Mittwoch 06.05.2015 18:00 Uhr 

FSV Oderwitz 02 - TSV Herwigsdorf 1891 
Samstag 09.05.2015 10:30 Uhr 

ESV Lok Zittau - TSV Herwigsdorf 1891  2. 
Sonntag 10.05.2015 13:00 Uhr 

TSV Herwigsdorf 1891 - SpG VfB Zittau 
Sonntag 17.05.2015 09:00 Uhr 

Holtendorfer SV - TSV Herwigsdorf 1891  2. 
Mittwoch 27.05.2015 18:00 Uhr 

SpVgg. Ebersbach 2. o.W. - TSV Herwigsdorf 
Samstag 30.05.2015 10:30 Uhr  

TSV Herwigsdorf 1891  2. - SpG FSV Oppach 
Sonntag 31.05.2015 10:30 Uhr 

TSV Herwigsdorf 1891 - Bertsdorfer SV 

F – Junioren: 
Freitag 01.05.2015 10:30 Uhr 

SpG FSV1990 Neusalza-Spremb.-TSV Herw. 2. 
Samstag 02.05.2015 09:30 Uhr  

TSV Herwigsd. 1891 - FC Oberlausitz Neugers. 
Sonntag 10.05.2015 09:00 Uhr  

TSV Herwigsdorf 1891 2. - SpVgg. Ebersbach 
Samstag 30.05.2015 10:00 Uhr  

TSV 1890 Ruppersdorf - TSV Herwigsdorf 2. 
Samstag 30.05.2015 12:30 Uhr 

FV Eintracht Niesky - TSV Herwigsdorf 1891 

4. Mai-Cup der Juniorenmannschaften 
An den Tagen nach Himmelfahrt laden die 
Herwigsdorfer Juniorenmannschaften wieder zum Mai-
Cup ein. Zur 4. Ausgabe dieses Fußballfestes ist beinahe 
rund um die Uhr was los auf dem Sportplatz. Drückt die 
Daumen für schönes Wetter und kommt vorbei, um die 
Mädels und Jungs anzufeuern! Unsere Kicker und auch 
die teilweise weit angereisten Gäste, z.B. aus Baruth, 
Schwarzeide oder Pirna erwarten Euch. 

Termine: 

Fr. 15.05.15 D - Junioren   16.00 – 20.00 Uhr 
Sa. 16.05.15 G - Junioren   09.00 – 13.00 Uhr 
Sa. 16.05.15 E - Junioren   14.00 – 18.00 Uhr 
So. 17.05.15 F1 - Junioren   09.00 – 13.00 Uhr 
So. 17.05.15 F2 - Junioren   14.00 – 17.00 Uhr 
(Auf www.tsv-herwigsdorf.de findet Ihr die Details zu allen 
Staffeln.) 





VOM 29. – 31. MAI 2015
FREITAG, DEN 29.05.2015 

ab 18.00 Uhr Kinderdisco
 im Anschluss Lampionumzug 
20.00 Uhr  Eröffnung mit Bieranstich  
ab 20.30 Uhr DISCO „Energy“ mit Jens 

SONNABEND, DEN 30.05.2015 

ab 13.30 Uhr Halli Galli am Rosenbach - Wettkämpfe der besonderen Art 
ab 17.00 Uhr Siegerehrung im Festzelt 
ab 20.00 Uhr Live Musik für Jung und Alt mit der Partyband  

„nA und“ 

SONNTAG, DEN 31.05.2015 

ab 10.00 Uhr Frühschoppen mit musikalischer Umrahmung 
ab 10.30 Uhr 6. Meisterschaft im Bierhumpenschieben
ab 12.00 Uhr Rehgulasch aus der Feldküche und Leckeres vom Grill  
ab 13.00 Uhr  Kinderhüpfburg und Kinderschminken 
ab 15.00 Uhr Buntes Unterhaltungsprogramm bei Kaffee und Kuchen  

 mit den  „Löbauer Berg-Musikanten“ 

DISCO-Musik zum Ausklang des Festes 

An allen Tagen 
Schaustellerbetrieb mit Autoscooter, Kinderkarussell, 

Verlosung und Eiswagen 

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. 
**natürlich alles zu fairen Preisen** 

Die Ortsfeuerwehr Bischdorf und die Gemeinde Rosenbach 
freuen sich auf Ihren Besuch. 
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